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Bibliografie

Titel Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen (DGUV
Information 203-017)

Amtliche Abkürzung DGUV Information 203-017

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 6 - 6 Durchführung der Bauarbeiten

Bauarbeiten müssen von fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet und von weisungsbefugten Personen beaufsichtigt werden
(siehe § 4 Unfallverhütungsvorschrift "Bauarbeiten" [DGUV Vorschriften 38 und 39]).

Erdverlegte elektrische Leitungen sind als unter Spannung stehend zu betrachten, solange
der Betreiber nicht ausdrücklich (schriftlich) die Spannungsfreiheit bestätigt hat. 

Das Hantieren, z. B. Bewegen, Aufnehmen, Hochhängen, mit nicht freigeschalteten
Leitungen ist eine elektrotechnische Arbeit, die nur von Personen durchgeführt werden darf,
die für solche Tätigkeiten qualifiziert und unterwiesen sind, die Weisung des Betreibers
kennen und die festgelegten Schutz- und Hilfsmittel (geeignetes Werkzeug) benutzen.

Andere Leitungen, insbesondere Gas- und Fernwärmeleitungen, sind solange als gefährdend zu betrachten, bis der Betreiber
ausdrücklich (schriftlich) die von ihm durchzuführenden Schutz- und Sicherungsmaßnahmen bestätigt hat.

Die Schutzabstände zu den einzelnen Leitungen sind nach Maßgabe der Leitungsbetreiber einzuhalten. Maschineller Aushub ist bis
maximal 30 cm oberhalb oder seitlich der Leitung zulässig. Schutz- und Warnelemente bieten keinen Schutz gegen mechanische
Beschädigung.

Vorhandene Schachtabdeckungen und Straßenkappen sind stets freizuhalten.

Besondere Sicherungsmaßnahmen sind in Abstimmung mit den Betreibern z. B. bei Richtungsänderungen, Abzweigen und
Leitungsringen festzulegen.
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